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RCOCHENRECH
NEUMANN/Grundriß des kathalı- Gesetzgebers. Hierbei schlägt stellenweise uch
schen Kırchenrechts und 375.) Wissenschaft- ıne ressentimentgeladene Beurteilung durch
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981 art bzw. werden Pauschalierungen VOTSCHOMHMUNECIN,

97,— (für Mitglieder 5/,-) die einer tischen Prüfung nıcht standhalten.
50 annn ich beispielsweise 1n der Behauptung

kanonischen Rechts mıiıt einem Kommentar
Wer sıch angesichts der Neukodifizierung des nicht folgen, gebe ım Bereich der katholischen

Kirche ‚‚keine nennenswerte theoretische Erwä-einem obsolet gewordenen ec beschäftigt,
wird zunächst Verwunderung bzw. Bedenken SUuNg über die theologische Legitimation des
CITCEHEN. Gefühle dieser Art werden ber sehr Kechts ın der Kirche‘‘ 51} Und INas der VONn

rasch zerstreut, wenn IMNan das vorliegende Buch VOTgENOMUNENEN Beurteilung der ‚‚hierarchi-
schen Bürokratie‘“ der römischen Kurie 157)des ehemaligen Tübinger (Irdinarius für Kir- uch manches richtig se1n, scheinen mır diechenrecht 1Im theologischen Fachbereich ZuU!T diesbezüglichen Ausführungen stellenweise Zand nımmt. Das Unternehmen ist als durchaus

geglückt bezeichnen. Denn zunächst wird auf emotionsgeladen. uch wird die Bedeutung der
relativ breitem Kaum den Grundlagen und Zweiten Sektion der 5Signatura apostolica als
Grundfragen des kanonischen Rechts nachgegan- kirchlicher Verwaltungsgerichtshof offensicht-
SCN, und die diesbezüglich vorgelegten Ergeb- iıch unterschätzt

Die tiefgründige Analyse und Genese des gel-nisse tellen ıne auf weite Strecken originelle, tenden kanonischen Rechts ıst VO Verfasserbisweilen uch eigenwillige Durchdringung der auch und nicht zuletzt als ıne großangelegteanstehenden Problembereiche dar und behalten
unabhängig VO einer konkreten Kodifizierung Hinterfragung der Grundpositionen dieser
kiırchlichen Rechts ihre bleibende Gültigkeit. Der Rechtsordnung gedacht. Angesichts brillant
Verfasser verste C5, In seltener Gründlichkeit vorgetragener und nıcht selten 1NSs Zentrum tref-
un mit sicherem (Griff für das Wesentliche, h1- tender Sondierungen mMas ummso bedauerli-

her erscheinen, da{fs nicht 1m Lehramt jenerstorisch Gewachsenes VOonNn Vorgegebenem 1 Kirche geblieben ıst, deren ‚„‚Reformation”kanonischen Recht 7 unterscheiden. KS wird
Von ınnen heraus Wertvolles beitragendabei ı deutlich, wıe sehr einerseits as

kirchliche Recht VO konkreten gesellschaftli- können. Vielleicht müßte auf das Beispiel des
chen und politischen Faktoren bedingt wird, wıe großen John Newman verwıesen werden,
ber auch andererseits VO der Kirche vorgetra- der, obwohl gerade uch ıIn seiner Kirchlichkeit

vielfältigen Belastungen ausgesetz(T, auf ıneSCeNNEC Grundsätze und Richtlinien als Gestal- Grundhaltung verwiesen hat, die ıIn und mıt die-tungsfaktoren auf as weltliche Kecht Einflufß
ST Kirche notwendig SEe1: Geduld.nehmen. Beachtlich erscheint mir u a die kriti- Wıensche Auseinandersetzung mıit einer In Jüngster Bruno Primetshofer

Zeit wiederholt vorgetragenen Auffassung, das
kanonische Kecht SE1 als z  eC| eigener Art“ PRADER Das kırchliche Fherecht In der segel-

sorglichen Praxıs. Athesia Echter Tyrolia,nicht mıiıt den Ideen und Mad(lstäben allgemeiner Bozen Würzburg Innsbruck Wien 1983(weltlicher) Kechtsgrundsätze mef(sbar Wenn-
art 140.—gleich, üuhrt richtig aus, die kirchliche

Kechtsordnung auch ach anderen materialen Seit der Promulgierung des euenNn EX Iurıs
Grundsätzen strukturiert Se1 als 1ine vergleich- Canonici wendet sich das Interesse neben den
are weltliche Rechtsordnung, S schließe das Gesamtdarstellungen verständlicherweise uch
doch nicht aus, dafß S1e In bezug auf die ftormalen gewissen Teilgebieten ZU; unter diesen nımmt
Grundsätze den Forderungen der allgemeinen as Eherecht ıne bevorzugte Stellung e1in. Die-
Rechtsidee unterliege 14) Damit cheıint sich 565 Buch ist, wıe der Titel und der Untertitel be-

der gesunden Miıtte jenes mittelalterlichen onen, für die seelsorgliche Praxis gedacht, als
Kanonisten nähern, der den Standort der Kir- ‚‚Urientierungshilfe ür die Ehevorbereitung
chenrechtswissenschaft muiıt den Oorten be- und Beratung in Krisentftällen‘‘. Dieser Zielset-
schrieben hat ‚„„Est autem haec nOostra scıienha ZUNg entspricht In vollem Maße. Für die Ehe-
1eC DUre theologica, Nec DUTE civilis, sed utrique vorbereitung werden die ‚‚Grundaussagen ber
partıcıpans””, die FEhe‘ auf den Grundlagen des Glaubens dar-
uch bei der Darlegung des Rechts auf der geboten, gestutz besonders auf die Dokumente
Grundlage des eX VO 1917 133-319) wıe des I1 Vaticanums, VOT allem auf die Pastoral-
uch beim dritten Abschnitt »  taa und Kıirche““ konstitution ‚‚Gaudium spes’‘ ber die Kirche
(323—-352) iıst S gelungen, die einzelnen eil- ın der Welt von eute und auf das Apostolische
fragen dieser Rechtsordnung mıiıt einer tiefschür- Schreiben ‚‚Familiaris consorho*”‘. Der Vf£., der
fenden Analyse begleiten, ın der die Verfloch- 1e] ın Ehegerichten hat, weiıst ebenso klar
enheit dieser Normen mıiıt jüdischen, römischen auf die Entwicklung ın der Spruchpraxis bei Nul-
und germanischen Rechtsmodellen ebenso auf- litätserklärungen und hinsichtlich der Auflösung
gewlesen werden wıe die theologischen und nichtsakramentaler kEhen ıIn den etzten Jahr-
ideologischen Vorgegebenheiten des kirchlichen zehnten hin; als Fachmann un Kenner des
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KIRCHENRECHT 

NEUMANN JOHANNES, Grundriß des kat/wli­
schen Kirchenrechts (XVII und 375.) Wissenschaft­
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981. Kart. 
DM 97,- (für Mitglieder DM 57,-). 

Wer sich angesichts der Neukodifizierung des 
kanonischen Rechts mit einem Kommentar zu 
einem obsolet gewordenen Recht beschäftigt, 
wird zunächst Verwunderung bzw. Bedenken 
erregen. Gefühle dieser Art werden aber sehr 
rasch zerstreut, wenn man das vorliegende Buch 
des ehemaligen Tübinger Ordinarius für Kir­
chenrecht im theologischen Fachbereich zur 
Hand nimmt. Das Unternehmen ist als durchaus 
geglückt zu bezeichnen. Denn zunächst wird auf 
relativ breitem Raum (3-127) den Grundlagen und 
Grundfragen des kanonischen Rechts nachgegan­
gen, und die diesbezüglich vorgelegte n Ergeb­
nisse stellen eine auf weite Strecken originelle, 
bisweilen auch eigenwillige Durchdringung der 
anstehenden Problembereiche dar und behalten 
unabhängig von einer konkreten Kodifizierung 
kirchlichen Rechts ihre bleibende Gültigkeit. Der 
Verfasser versteht es, in seltener Gründlichkeit 
und mit sicherem Griff für das Wesentliche, hi­
storisch Gewachsenes von Vorgegebenem am 
kanonischen Recht zu unterscheiden. Es wird 
dabei u. a. deutlich, wie sehr einerseits das 
kirchliche Recht von konkreten gesellschaftli­
chen und politischen Faktoren bedingt wird, wie 
aber auch andererseits von der Kirche vorgetra­
gene Grundsätze und Richtlinien als Gestal­
tungsfaktoren auf das weltliche Recht Einfluß 
nehmen. Beachtlich erscheint mir u. a. die kriti­
sche Auseinandersetzung mit einer in jüngster 
Zeit wiederholt vorgetragenen Auffassung, das 
kanonische Recht sei als „Recht eigener Art" 
nicht mit den Ideen und Maßstäben allgemeiner 
(weltlicher) Rechtsgrundsätze meßbar. Wenn­
gleich, so führt N. richtig aus, die kirchliche 
Rechtsordnung auch nach anderen materialen 
Grundsätzen strukturiert sei als eine vergleich­
bare weltliche Rechtsordnung, so schließe das 
doch nicht aus, daß sie in bezug auf d ie formalen 
Grundsätze den Forderungen der allgemeinen 
Rechtsidee unterliege (14). - Damit scheint sich 
N. der gesunden Mitte jenes mittelalterlichen 
Kanonisten zu nähern, der den Standort der Kir­
chenrechtswissenschaft mit den Worten be­
schrieben hat: ,,Est autem haec nostra scientia 
nec pure theologica, nec pure civilis, sed utrique 
partici pa ns". 
Auch bei der Darlegung des Rechts auf der 
Grundlage des Codex von 1917 (133-319) wie 
auch beim dritten Abschnitt „Staat und Kirche" 
(323-352) ist es N. gelungen, die einzelnen Teil­
fragen dieser Rechtsordnung mit einer tiefschür­
fenden Analyse zu begleiten, in der die Verfloch­
tenheit dieser Normen mit jüdischen, römischen 
und germanischen Rechtsmodellen ebenso auf­
gewiesen werden w ie die theologischen und 
ideologischen Vorgegebenhe iten des kirchlichen 

Gesetzgebers. Hierbei schlägt stellenweise auch 
eine ressentimentgeladene Beurteilung durch 
bzw. werden Pauschalierungen vorgenommen, 
die einer kritischen Prüfung nicht standhalten. 
So kann ich N. beispielsweise in der Behauptung 
nicht folgen, es gebe im Bereich der katholischen 
Kirche „keine nennenswerte theoretische Erwä­
gung über die theologische Legitimation des 
Rechts in der Kirche" (51). - Und mag an der von 
N. vorgenommenen Beurteilung der „hierarchi­
schen Bürokratie" der römischen Kurie (157) 
auch manches richtig sein, so scheinen mir die 
diesbezüglichen Ausführungen stellenweise zu 
emotionsgeladen. Auch wird die Bedeutung der 
Zweiten Sektion der Signatura apostolica als 
kirchlicher Verwaltungsgerichtshof offensicht­
lich unterschätzt (142). 
Die tiefgründige Analyse und Genese des gel­
tenden kanonischen Rechts ist vorn Verfasser 
auch und nicht zuletzt als eine großangelegte 
Hinterfragung der Grundpositionen dieser 
Rechtsordnung gedacht. Angesichts brillant 
vorgetragener und nicht selten ins Zentrum tref­
fender Sondierungen mag es umso bedauerli­
cher erscheinen, daß N. nicht im Lehramt jener 
Kirche geblieben ist, zu deren „ Reformation" 
von innen heraus er Wertvolles hätte beitragen 
können. Vielleicht müßte auf das Beispiel des 
großen John H. Newman verwiesen werden, 
der, obwohl gerade auch in seiner Kirchlichkeit 
vielfältigen Belastungen ausgesetzt, auf eine 
Grundhaltung verwiesen hat, die in und mit die­
ser Kirche notwendig sei: Geduld. 
Wien Bruno Primetshofer 

PRADER JOSEF, Daskirc/1/iclie Eherecht in der seel­
sorglichen Praxis. (192.) Athesia -Echter - Tyrolia, 
Bozen - Würzburg - Innsbruck - Wien 1983. 
Kart. S 140.- . 

Seit der Promulgierung des neuen Codex luris 
Canonici wendet sich das Interesse neben den 
Gesamtdarstellungen verständlicherweise auch 
gewissen Teilgebieten zu; unter diesen nimmt 
das Eherecht eine bevorzugte Stellung ein. Die­
ses Buch ist, wie der Titel und der Untertitel be­
tonen, für die seelsorgliche Praxis gedacht, als 
„Orientierungshilfe für die Ehevorbereitung 
und Beratung in Krisenfällen". Dieser Zielset­
zung entspricht es in vollem Maße. Für die Ehe­
vorbereitung werden die „Grundaussagen über 
die Ehe" auf den Grundlagen des Glaubens dar­
geboten, gestützt besonders auf die Dokumente 
des U. Vaticanums, vor allem auf d ie Pastoral­
konstitution „Gaudium et spes" über die Kirche 
in der Welt von heute und auf das Apostolische 
Schreiben „Familiaris consortio". Der Vf., der 
viel in Ehegerichten zu tun hat, weist ebenso klar 
auf die Entwicklung in der Spruchpraxis bei Nul­
litätserklärungen und hinsichtlich der Auflösung 
nichtsakramentaler Ehen in den letzten Jahr­
zehnten hin; als Fachmann und Kenner des 
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